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▶▶ Leserforum
Wie ist die iCG-Bildgebung bei Laparoskopien abzurechnen?

| f r A G e:  „Zur intraoperativen Gefäß- und Lymphdarstellung mit Laserlicht 
bei einer Laparoskopie nutzen wir die Indocyaningrün-Fluoreszenz-(ICG-)bild-
gebung. Dabei wird zunächst ein spezielles Kontrastmittel intravenös  injiziert. 
Mittels Spezialkamera und Laserlicht werden anschließend die Durchblutung 
des Darms oder pathologische Sentinel-Lymphknoten dargestellt.  Welche GOÄ-
Ziffer können wir dafür berechnen?“ |

A n t W o r t :  Für die ICG-Bildgebung sieht die GOÄ  bereits im Abschnitt 
 Augenheilkunde eine brauchbare Ziffer vor: Nr. 1249 (Fluoreszenzangio-
graphische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund – 
einschließlich Aufnahmen und Applikation des Teststoffes). Diese Leistung 
sollte aus unserer Sicht auch für das intraoperative Verfahren der Gefäß- 
bzw. Lymphdarstellung analog berechnet werden. Da bereits in der 
 ursprünglichen Leistungslegende enthalten, ist auch in analoger Anwendung 
die Applikation des Teststoffs Leistungsbestandteil.

nr. A 1249 GoÄ 
berechnen, Kon-

trastmittelinjektion 
ist mit abgegolten!

▶▶ Allergologie
Wie können Allergietestungen mit patienteneigenem material 
 berechnet werden?

| f r A G e:  „In unserer Allergologieabteilung bringen die Patienten Test-
substanzen oft selbst mit. In der GOÄ kann ich dafür keine adäquate Ziffer finden, 
nur in der UV-GOÄ gibt es dafür die Nr. 379. Wie man dies nach GOÄ  abrechnen?“ |

A n t Wo r t :  Es gibt in der GOÄ tatsächlich keine eigene Position für 
 Testungen mit patienteneigenen Substanzen. Die Bewertung dieser Leistung 
nach der UV-GOÄ ist identisch mit Nr. 380 (Epikutantest). Die Nr. 379 UV-GOÄ 
ist offenbar als Sammelposition für unterschiedliche Testungen allgemein zu 
verwenden (z. B. Pricktest, Intrakutantest, Provokationstest), wenn diese mit 
patienteneigenen Substanzen durchgeführt werden. Die GOÄ unterscheidet 
nicht zwischen Fremdsubstanzen und körpereigenen Substanzen. Folglich 
sind auch bei  Testungen mit patienteneigenem Material die hierfür vorge-
sehenen GOÄ-Ziffern zu verwenden. Eine „Analogbewertung“ erübrigt sich.

zu berechnen  
sind die „normalen“ 

GoÄ-ziffern (nicht 
analog!)

▶◼ Allergietestungen in der GoÄ: Das ist zu beachten!

▶� Mit den Gebühren für die Leistungen nach den Nrn. 380 bis 382, 385 bis 391 sowie 395 und 396 sind die Kosten 
abgegolten. 

▶� Im Zusammenhang mit den Leistungen nach den Nrn. 383, 384 und 399 benötigte Testsubstanzen können 
 gesondert berechnet oder rezeptiert werden. Mit den Gebühren für die Leistungen nach den Nrn. 393, 394, 397 
und 398 sind die Kosten für serienmäßig lieferbare Testmittel abgegolten. 

▶� Im Rahmen der Provokationstestungen benötigte Testsubstanzen, die nicht serienmäßig, sondern individuell für 
den jeweiligen Patienten hergestellt werden, können im Rahmen des § 10 GOÄ gesondert berechnet werden. 
Abweichungen bei der Kostenberechnung gibt es hier bei patienteneigenen Substanzen also nicht. 

▶� Bei der BG werden hingegen für die Vorbereitung der Testsubstanz zusätzlich 5,60 Euro (ohne spezifische Auf-
bereitung bzw. 11,20 Euro (mit spezifischer Aufbereitung) vergütet.


